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1. Gegenstand des Vertrages 

 

Gegenstand des Vertrages sind Wartung und Inspektion, nachstehend als Wartung 

bezeichnet, sowie kleine Instandsetzungsarbeiten an den technischen Anlagen und 

Einrichtungen, nachstehend als Anlagen bezeichnet, die in der/den Bestandsliste/n  

vom33 26.01.2026
 aufgeführt sind. 

Die Bestandsliste/n ist/sind Vertragsbestandteil (siehe Nr. 12, Anhang 1). 

 

2. Leistungen des Auftragnehmers 

 

2.1 Dem  Auftragnehmer   werden  die   in   der/den   Arbeitskarte/n   vom4 26.01.2026
 

 beschriebenen Leistungen übertragen. Die Arbeitskarte/n ist/sind Vertragsbestand-

teil (siehe Nr.12, Anhang 2). 

Die Arbeitskarten enthalten eine Auflistung allgemein üblicher Wartungs- und In-
spektionsarbeiten, die jedoch nicht zwingend als starre Vorgabe zu betrachten 
sind.  
 
Soweit dies wegen der Eigenart der Anlage notwendig ist, kann die Festlegung des 
Leistungsumfanges durch Auswahl von Leistungen aus der Arbeitskarte, nötigen-
falls aber auch in Form von Leistungsänderungen oder -ergänzungen erfolgen und 
bedarfsweise den Bietern überlassen werden.  
 
Sofern die Arbeitskarte mehrere Fristen optional vorsieht, ist die den konkreten 
Einsatzerfordernissen der Anlage entsprechende zu vereinbaren. Auch diesbezüg-
lich können Abweichungen im Sinne des vorigen Absatzes notwendig sein. 
 
In die Arbeitskarte sind auch jene Stoffe und Teile aufzunehmen, die für die War-
tungsleistungen benötigt werden, und nicht Hilfsmittel im Sinne der Nr. 3.2 sind. 
 
Mehrausfertigungen der endgültigen Arbeitskarte/n, die Bestandteil des Vertrages  
werden, sind vor Ort als Checkliste zu verwenden und gemäß Nr. 4.1 mit Erledi-
gungsvermerken zu versehen. 

2.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenhang mit der Wartung diejenigen 

Instandsetzungsarbeiten auszuführen, die zur Wiederherstellung des Sollzustandes 

unerlässlich, nicht ohnehin in der Arbeitskarte erfasst sind und den normalerweise 

zu erwartenden Zeitaufwand für die Wartung nicht erhöhen. 

2.3 Andere Instandsetzungsarbeiten hat der Auftragnehmer auf Anforderung in ange-

messener Frist auszuführen. Hierfür ist ein gesonderter Vertrag zu schließen. Auf 

Übertragung dieser Leistungen besteht kein Rechtsanspruch. 

 

2.4 Der Auftragnehmer ist - auch außerhalb der regelmäßigen Wartungstermine - ver-

pflichtet, Störungen, die die Anlagensicherheit beeinträchtigen oder die Gebäude-
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• alle sich aus den Leistungen nach Nr. 2.1 und 2.2 ergebenden Nebenkosten, 

z.B. Fahrt- und Transportkosten, Auslösungen, Tage- und Übernachtungsgel-

der, Schmutz- und Erschwerniszulagen, Überstunden sowie Sonn- und Feier-

tagszuschläge. 

 

5.2 Die Leistungen nach Nr. 2.4 werden wie folgt vergütet (netto):   

 

Stundenverrechnungssatz:   

Obermonteur  
0,00

 

 €13 

Monteur  
0,00

 

 €14 

Helfer  
0,00

 

 €14 

 

Zuschlag für Leistungen außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit 

Überstunden 0

 

 %14 

Nacht-/Schichtarbeit 0

 

 %14 

Sonn-/Feiertagsarbeit 0

 

 %14 

   

Fahrtkosten (An- und Abfahrt):  0,00

 

 €/Auftrag14 

Entfernung Einsatzort – nächstgelegene  
Niederlassung 

0

 

 km14 

km-Pauschale pro Fahrtkilometer 0,00

 

 €/km14 

Für die Fahrtzeit werden keine Arbeitsstunden vergütet. 

 

 

5.3 Die Vergütung nach Nr. 5.1 ist - ausschließlich der Umsatzsteuer - für eine Ver-

tragslaufzeit von 24 Monaten Festpreis (Regelungen zur Vertragslaufzeit s. Nr. 8.1). 

 

Ändert sich nach Ablauf dieser Frist das maßgebende Entgelt, so kann auf Verlan-

gen jedes Vertragspartners die jährliche Vergütung nach folgender Preisgleitklausel 

angepasst werden. 


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Dabei bedeuten14 

K =  Vergütung - ohne Umsatzsteuer - bei Vertragsangebot 

Kn =  neue Vergütung 

 
13 vom Bieter auszufüllen 
14 vom Bieter auszufüllen 
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nahme von Belohnungen oder Geschenken in der Bundesverwaltung vom 8. 

November 2004“.21 

i) der AN gegenüber dem AG, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten straf-

bare Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wett-

bewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Be-

stechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), § 333 StGB (Vorteils-

gewährung), § 334 (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen. 

8.3 Wird ein Teil der in der/den Bestandsliste/n aufgeführten Anlagen nicht nur vo-

rübergehend außer Betrieb genommen, ist eine angemessene Herabsetzung der 

Vergütung zu vereinbaren. 

8.4 Werden die in der/n Bestandsliste/n aufgeführten Anlagen oder Teile davon vo-

rübergehend außer Betrieb gesetzt, entfallen für diesen Zeitraum Leistungs- und 

Vergütungspflicht in entsprechendem Umfang. 

Die Absicht, Anlagen außer Betrieb zu setzen, ist dem Auftragnehmer möglichst 
frühzeitig mitzuteilen. Dabei ist die voraussichtliche Dauer der vorübergehenden 
Außerbetriebsetzung anzuzeigen. 

Für die bei der Außerbetriebsetzung und Wiederinbetriebnahme gegebenenfalls 
erforderlichen Leistungen sind ergänzende Vereinbarungen zu treffen. 

 

8.5 Werden die in der Bestandsliste aufgeführten Anlagen wesentlich geändert, kann 

eine entsprechende Änderung der Leistungs- und Vergütungspflicht verlangt wer-

den. 

Wesentliche Änderungen an den auszuführenden Leistungen der Anlage oder des 
Vertrages können zur Neuausschreibung verpflichten. 

 

9. Pflichten des Auftraggebers 

 

9.1 Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistung die 

vorhandenen Einrichtungen, Versorgungsanschlüsse und Betriebsstoffe (z.B. 

Strom, Wasser, Brennstoffe) kostenlos zur Verfügung zu stellen und Zutritt zu den 

Anlagen und Versorgungsanschlüssen zu verschaffen. 

9.2 Der Auftraggeber stellt folgende Arbeitskräfte22 

 
21 http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_08112004_DI32101701.htm 
22 vom Auftraggeber nur bei Bedarf auszufüllen, ansonsten „keine“ eingeben  

 



Bieter-/Auftragnehmer-Eingabe

 

Wartung 2018 Vertragsmuster Wartung und Inspektion 

 

 
11 

 

 
 

keine

 
Die Pflichten des Auftragnehmers nach Nr. 3 bleiben unberührt. 

 

10. Gerichtsstand 

 

Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 Zivil-

prozessordnung vor, richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Ver-

trag nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen 

Stelle. 

 

11. Schriftform und salvatorische Klausel 

 

11.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie den Vertrag betreffende Mit-

teilungen bedürfen der Schriftform, wenn sie bedeutsam für die weitere Vertrags-

abwicklung sind (z.B. Preisanpassungen, Leistungsänderungen, Wechsel von An-

sprechpersonen). 

11.2 Durch die etwaige Ungültigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertra-

ges wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Wenn und soweit 

eine der Bestimmungen dieses Vertrages gegen zwingende gesetzliche Vorschrif-

ten verstoßen sollte, sind die Vertragspartner verpflichtet, diese durch eine Verein-

barung zu ersetzen, die den gewollten Zweck wirtschaftlich gleichwertig erreicht. 

 





 Formulareingabe abgeschlossen

Wartung 2018 Bestandsliste 

Bestandsliste Nr. 1 von 1

Anhang 1 zum Vertrag Datum: 26.01.2026

Wartung 2018 

Bestandsliste für 

KG 451 Telekommunikationsanlagen

(Anlagenart/KG, Bezeichnung der Anlage) 

1. Standort

Landtag von Sachsen-Anhalt Domplatz 6-9, 39104 Magdeburg

2. Hersteller/Typ:

Gemäß Angebot

3. Baujahr

4. Allgemeine Beschreibung/Nutzung:

Neugestaltung des Foyer im Rahmen der Umsetzung der 

Sicherheitstechnischen Empfehlungen des LKA vom 20.09.2016, sowie 

der Ergänzung(en) vom 10.02.2020.

Auflistung der Komponenten siehe Anlage 3.

5. Technische Daten:

Gemäß Angaben im LV. Ergänzung nach Realisierung. 





Arbeitskarte für KG 451 Telekommunikationsanlagen 

Leistungs-
kennziffer 

Inspektions- und  
Wartungsarbeiten 

Fristen Bemerkungen 

1-
mo-
natl. 

3-
mo-
natl. 

6-
mo-
natl. 

12-
mo-
natl 

24-
mo-
natl 

bei 
Be-
darf 

Wartung 2018 Arbeitskarte für KG 
1 

1 0 0 0 
Datenübertragungseinrichtun-
gen/Ein- und Ausgabegeräte  

1 1 0 0 
Datenübertragungseinrichtungen 
(z.B. Multiplexer, Bussysteme, 
etc.)  

1 1 0 1 Reinigen x Gehäuse 

1 1 0 2 Belüftung prüfen x 

1 1 0 3 
Belüftung reinigen, Luftfilter reinigen 
bzw. austauschen  

x 

1 1 0 4 
Funktionselemente (z. B. Bedien- 
und Anzeigeeinrichtungen) prüfen 

x x 

1 1 0 5 Stichprobenartiger online Test 

1 2 0 0 
Externspeicher (Massendatenspei-
cher) 

1 2 0 1 
Belüftung prüfen 

x 

1 2 0 2 
Belüftung reinigen,  
Luftfilter reinigen bzw. austauschen 

x 

1 2 0 3 
Reinigen gemäß Herstellerspezifika-
tion  

x 

1 2 0 4 
Funktionselemente (z. B. Bedien- 
und Anzeigeeinrichtungen) prüfen 

x 

1 2 0 5 
Funktionsprüfung mit Hilfe von Test-
programmen durchführen  

x 
Datensicherung und Wiederher-
stell-ung  

2 0 0 0 
Management- und Bedieneinrich-
tungen  

2 1 0 0 Server/Bedienstationen 

2 1 0 1 
Programm- und Datensicherung 
durchfühen 

x 

2 1 0 2 
Aufbewahrung der zuletzt erstellten 
Programm- und Datenkopien  

x 

2 1 0 3 Reinigen x Gehäuse 

2 1 0 4 
Eigenspannungsversorgung prüfen 
(z.B. Pufferbatterie austauschen)  

x 

2 1 0 5 Belüftung, Luftfilter prüfen x 

2 1 0 6 
Belüftung (Luftweg, Kühler) reinigen, 
Luftfilter reinigen bzw. austauschen  

x 

2 1 0 7 
Systemcheck mit Neustart des Rech-
ners durchführen  

x 

2 1 0 8 Virencheck x 

2 1 0 9 Uhrzeitsynchronisierung x 

2 1 1 0 
Automatische Initialisierung bei Netz-
wiederkehr prüfen  

x 

2 1 1 1 
Schnittstellen zu den Peripheriegerä-
ten prüfen  

x 

2 1 1 2 Testen der Anwenderprogramme x 

2 1 1 3 Datenfernübertragung prüfen x 

2 1 1 4 
Doppel- oder Mehrfachrechner-Be-
trieb prüfen  

x 



Arbeitskarte für KG 451 Telekommunikationsanlagen 

Leistungs-
kennziffer 

Inspektions- und  
Wartungsarbeiten 

Fristen Bemerkungen 

1-
mo-
natl. 

3-
mo-
natl. 

6-
mo-
natl. 

12-
mo-
natl 

24-
mo-
natl 

bei 
Be-
darf 

Wartung 2018 Arbeitskarte für KG 
2 

2 1 1 5 
Aktualisierung und Pflege der Sys-
temsoftware  

x separaten Vertrag abschließen 

2 1 7 5 Signale abgleichen x 



Anlage 3 zu Vertrag „Wartung und Inspektion“ (Wartung 2018) 

Auflistung der Komponenten: 

1 Stück LED-Videowand ca. 3,0 × 1,7 m 

1 Stück LED-Controller / Videoprozessor 

4 Stück 55”-Displays (24/7-Betrieb) 

2 Stück 43”-Displays 

22 Stück Türdisplays (10,1”) inkl. Edelstahlrahmen 

1 Stück Touchpanel 10” als Medienbedienfeld 

9 Stück Medienplayer / Digital Signage Player 

2 Stück DM-/HDBaseT-Transmitter (Bodentank / Unterflur) 

1 Stück Soundbar mit integrierter Kamera (Videokonferenz) 

1 Stück System-Controller (zentral programmierbare Steuereinheit) 

1 Stück Video-Prozessor / -Scaler für LED-Wall Ansteuerung 

1 Stück System-PC (19” Rack, Monitoring/Konfiguration) 

1 Stück Vorschau- und Konfigurationsdisplay 17,3” (1HE) 

1 Stück BluRay-/DVD-/CD-Player 19” Rackformat 

1 Stück HD-Recording-/Streaming-Prozessor (Aufzeichnung/Stream) 

2 Stück Audio-/DSP-Verstärker 2HE (mehrkanalig) 

2 Stück DM-NVX Streaming-Module Dante (Sender/Empfänger) 

3 Stück PoE-Systemnetzteile zur Versorgung dezentraler Geräte 

2 Stück DM-Streamingkarten (DMF-Rackmodule) für Kartenrahmen 




